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Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Leibniz Universität Hannover 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Beschäftigten der Leibniz Universität Han- 
nover sind die Personalverwaltung der Leibniz Universität Hannover als Personalstelle sowie die 
Oberfinanzdirektion Niedersachsen – Landesweite Bezüge- und Versorgungsstelle – als Bezügestelle 
zuständig. 
 
 
I. Personalverwaltung der Leibniz Universität Hannover 
 
Die Personalverwaltung der Leibniz Universität Hannover ist grundsätzlich für alle Personalangele-
genheiten der Beschäftigten der Leibniz Universität Hannover (einschließlich der Gewährung von 
Umzugskosten und Trennungsgeld) zuständig. 
 
Sie finden die beiden für Personalangelegenheiten zuständigen Sachgebiete des Dezernats Personal 
und Recht der Leibniz Universität Hannover im Dienstgebäude Welfengarten 1a (Gebäude 1107), 
30167 Hannover (vgl. http://www.uni-hannover.de/de/service/wegweiser/standortfinder/index.php). 
 
Aktuelle Informationen zur Personalverwaltung sind im Internet unter www.uni-
hannover.de/personal zu finden. Hier stehen den Beschäftigten und den Universitätseinrichtungen 
der Leibniz Universität außerdem zahlreiche Informationen, Merkblätter und Vordrucke zum Herun-
terladen zur Verfügung. 
 
Daneben können Sie die Telefon- und Faxnummern der Angehörigen der Personalverwaltung auch 
dem Online-Vorlesungs-, Einrichtungs- und Personenverzeichnisses LSF (vgl. 
http://qis.verwaltung.uni-hannover.de) oder dem Organisations- und Geschäftsverteilungsplan der 
Verwaltung der Leibniz Universität Hannover (vgl. Vademecum Nr. 1.1) entnehmen. 
 
Soweit für die Bearbeitung bestimmter personalrechtlicher Nebengebiete ausschließlich die Ober- 
finanzdirektion Niedersachsen – Landesweite Bezüge- und Versorgungsstelle - zuständig ist (vgl. 
den folgenden Abschnitt), bitte ich Anträge und Anfragen hierzu direkt an diese zu richten. 
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II. Oberfinanzdirektion Niedersachsen – Landesweite Bezüge- und Versorgungsstelle – 
 
Die Oberfinanzdirektion Niedersachsen – Landesweite Bezüge- und Versorgungsstelle - ist an 
ihrem Standort in Hannover zuständig für die Berechnung und Zahlung der den Beschäftigten und 
den Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern der Leibniz Universität Hannover 
zustehenden Bezüge. In ihrer Funktion als Familienkasse gewährt sie zugleich das Kindergeld. Die 
Bearbeitung erfolgt in den Dienstgebäuden Am Klagesmarkt 14/17 (Berechnung und Zahlung der 
Bezüge der Beschäftigten) und Auestr. 14 (Berechnung und Zahlung der Versorgungsbezüge). Sie 
ist außerdem an ihrem Standort in Aurich auch zuständig für die Bearbeitung der Beihilfeanträge. 
 
Aktuelle Informationen zur Oberfinanzdirektion Niedersachsen – Landesweite Bezüge- und Versor-
gungsstelle - sind im Internet unter www.ofd.niedersachsen.de zu finden. Hier stehen den Beschäf-
tigten und den Universitätseinrichtungen der Leibniz Universität außerdem zahlreiche Informationen, 
Merkblätter und Vordrucke zum Herunterladen zur Verfügung. 
 
An den Standorten Aurich, Braunschweig, Hannover und Lüneburg sind Zentrale Informations- und 
Beratungsstellen (ZIB) eingerichtet worden. 
 
Die Zentrale Informations- und Beratungsstelle (ZIB) Hannover betreut die Beschäftigten und Ver-
sorgungsempfänger der Leibniz Universität Hannover 
 

 in Ihren Bezügeangelegenheiten 
 bei Fragen zu Versorgungsbezügen 
 als Versorgungsempfänger auch in Beihilfeangelegenheiten. 

 
Sie befindet sich im Foyer des Dienstgebäudes in der Auestr. 14. 
Postanschrift: OFD - LBV Hannover-, 30149 Hannover 
Telefon: (0511) 925-2887 und -2888 
Telefax: (0511) 925-2880 
 
Die Zentrale Informations- und Beratungsstelle (ZIB) Aurich betreut die Beschäftigten der Leibniz 
Universität Hannover in Ihren Beihilfeangelegenheiten. 
Postanschrift: OFD - LBV Aurich –, Postfach 1640, 26586 Aurich 
Telefon: (04941) 13-2700 
Telefax: (04941) 13-2463 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen die zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Dr. Neuvians 
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